
Art. 27-37 EGBGB 

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 

Fassung der Bekanntmachung vom 21.09.1994 (Bundesgesetzblatt I Seite 2494) 

 

Fünfter Abschnitt. Schuldrecht  

Erster Unterabschnitt. Vertragliche Schuldverhältnisse 

Artikel 27. Freie Rechtswahl.  

(1) Der Vertrag unterliegt dem von den Parteien gewählten Recht. Die 
Rechtswahl muß ausdrücklich sein oder sich mit hinreichender Sicherheit aus den 
Bestimmungen des Vertrages oder aus den Umständen des Falles ergeben. Die 
Parteien können die Rechtswahl für den ganzen Vertrag oder nur für einen Teil 
treffen. 

(2) Die Parteien können jederzeit vereinbaren, daß der Vertrag einem anderen 
Recht unterliegen soll als dem, das zuvor auf Grund einer früheren Rechtswahl 
oder auf Grund anderer Vorschriften dieses Unterabschnitts für ihn maßgebend 
war. Die Formgültigkeit des Vertrages nach Artikel 11 und Rechte Dritter werden 
durch eine Änderung der Bestimmung des anzuwendenden Rechts nach 
Vertragsabschluß nicht berührt. 

(3) Ist der sonstige Sachverhalt im Zeitpunkt der Rechtswahl nur mit einem 
Staat verbunden, so kann die Wahl des Rechts eines anderen Staates - auch 
wenn sie durch die Vereinbarung der Zuständigkeit eines Gerichts eines anderen 
Staates ergänzt ist - die Bestimmungen nicht berühren, von denen nach dem 
Recht jenes Staates durch Vertrag nicht abgewichen werden kann (zwingende 
Bestimmungen). 

(4) Auf das Zustandekommen und die Wirksamkeit der Einigung der Parteien 
über das anzuwendende Recht sind die Artikel 11, 12, 29 Abs. 3 und Artikel 31 
anzuwenden. 

Artikel 28. Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht. 

(1) Soweit das auf den Vertrag anzuwendende Recht nicht nach Artikel 27 
vereinbart worden ist, unterliegt der Vertrag dem Recht des Staates, mit dem er 
die engsten Verbindungen aufweist. Läßt sich jedoch ein Teil des Vertrages von 
dem Rest des Vertrages trennen und weist dieser Teil eine engere Verbindung 
mit einem anderen Staat auf, so kann auf ihn ausnahmsweise das Recht dieses 
anderen Staates angewandt werden. 

(2) Es wird vermutet, daß der Vertrag die engsten Verbindungen mit dem Staat 
aufweist, in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung zu erbringen 
hat, im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder, 
wenn es sich um eine Gesellschaft, einen Verein oder eine juristische Person 



handelt, ihre Hauptverwaltung hat. Ist der Vertrag jedoch in Ausübung einer 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Partei geschlossen worden, so 
wird vermutet, daß er die engsten Verbindungen zu dem Staat aufweist, in dem 
sich deren Hauptniederlassung befindet oder in dem, wenn die Leistung nach 
dem Vertrag von einer anderen als der Hauptniederlassung zu erbringen ist, sich 
die andere Niederlassung befindet. Dieser Absatz ist nicht anzuwenden, wenn 
sich die charakteristische Leistung nicht bestimmen läßt. 

(3) Soweit der Vertrag ein dingliches Recht an einem Grundstück oder ein Recht 
zur Nutzung eines Grundstücks zum Gegenstand hat, wird vermutet, daß er die 
engsten Verbindungen zu dem Staat aufweist, in dem das Grundstück belegen 
ist. 

(4) Bei Güterbeförderungsverträgen wird vermutet, daß sie mit dem Staat die 
engsten Verbindungen aufweisen, in dem der Beförderer im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses seine Hauptniederlassung hat, sofern sich in diesem Staat 
auch der Verladeort oder der Entladeort oder die Hauptniederlassung des 
Absenders befindet. Als Güterbeförderungsverträge gelten für die Anwendung 
dieses Absatzes auch Charterverträge für eine einzige Reise und andere 
Verträge, die in der Hauptsache der Güterbeförderung dienen. 

(5) Die Vermutungen nach den Absätzen 2, 3 und 4 gelten nicht, wenn sich aus 
der Gesamtheit der Umstände ergibt, daß der Vertrag engere Verbindungen mit 
einem anderen Staat aufweist. 

Artikel 29. Verbraucherverträge.  

(1) Bei Verträgen über die Lieferung beweglicher Sachen oder die Erbringung von 
Dienstleistungen zu einem Zweck, der nicht der beruflichen oder gewerblichen 
Tätigkeit des Berechtigten (Verbrauchers) zugerechnet werden kann, sowie bei 
Verträgen zur Finanzierung eines solchen Geschäfts darf eine Rechtswahl der 
Parteien nicht dazu führen, daß dem Verbraucher der durch die zwingenden 
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, gewährte Schutz entzogen wird, 

1. wenn dem Vertragsabschluß ein ausdrückliches Angebot oder eine Werbung in 
diesem Staat vorausgegangen ist und wenn der Verbraucher in diesem Staat die 
zum Abschluß des Vertrages erforderlichen Rechtshandlungen vorgenommen hat, 

2. wenn der Vertragspartner des Verbrauchers oder sein Vertreter die Bestellung 
des Verbrauchers in diesem Staat entgegengenommen hat oder 

3. wenn der Vertrag den Verkauf von Waren betrifft und der Verbraucher von 
diesem Staat in einen anderen Staat gereist ist und dort seine Bestellung 
aufgegeben hat, sofern diese Reise vom Verkäufer mit dem Ziel herbeigeführt 
worden ist, den Verbraucher zum Vertragsabschluß zu veranlassen. 

(2) Mangels einer Rechtswahl unterliegen Verbraucherverträge, die unter den in 
Absatz 1 bezeichneten Umständen zustande gekommen sind, dem Recht des 
Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 



(3) Auf Verbraucherverträge, die unter den in Absatz 1 bezeichneten Umständen 
geschlossen worden sind, ist Artikel 11 Abs. 1 bis 3 nicht anzuwenden. Die Form 
dieser Verträge unterliegt dem Recht des Staates, in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(4) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für 

1. Beförderungsverträge, 

2. Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen, wenn die dem 
Verbraucher geschuldeten Dienstleistungen ausschließlich in einem anderen als 
dem Staat erbracht werden müssen, in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Sie gelten jedoch für Reiseverträge, die für einen Pauschalpreis kombinierte 
Beförderungs- und Unterbringungsleistungen vorsehen. 

Artikel 29a Verbraucherschutz für besondere Gebiete 

(1) Unterliegt ein Vertrag auf Grund einer Rechtswahl nicht dem Recht eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, weist der Vertrag jedoch 
einen engen Zusammenhang mit dem Gebiet eines dieser Staaten auf, so sind 
die im Gebiet dieses Staats geltenden Bestimmungen zur Umsetzung der 
Verbraucherschutzrichtlinien gleichwohl anzuwenden.  

(2) Ein enger Zusammenhang ist insbesondere anzunehmen, wenn  

1. der Vertrag auf Grund eines öffentlichen Angebots, einer öffentlichen Werbung 
oder einer ähnlichen geschäftlichen Tätigkeit zustande kommt, die in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum entfaltet wird, und  

2. der andere Teil bei Abgabe seiner auf den Vertragsschluss gerichteten 
Erklärung seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum hat.  

(3) Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über Teilzeit-
Wohnrechteverträge sind auf einen Vertrag, der nicht dem Recht eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum unterliegt, auch 
anzuwenden, wenn das Wohngebäude im Hoheitsgebiet eines dieser Staaten 
liegt.  

(4) Verbraucherschutzrichtlinien im Sinne dieser Vorschrift sind in ihrer jeweils 
geltenden Fassung:  

1. die Richtlinie 91/47/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche 
Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl.EG Nr. L 95 S. 29);  



2. die Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Oktober 1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von 
Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien (ABl. EG 
Nr. I. 280 S. 83);  

3. die Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 
Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz 
(ABl. EG Nr. L 144 S. 19);  

4. die Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der 
Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12).  

Artikel 30. Arbeitsverträge und Arbeitsverhältnisse von Einzelpersonen.  

(1) Bei Arbeitsverträgen und Arbeitsverhältnissen darf die Rechtswahl der 
Parteien nicht dazu führen, daß dem Arbeitnehmer der Schutz entzogen wird, der 
ihm durch die zwingenden Bestimmungen des Rechts gewährt wird, das nach 
Absatz 2 mangels einer Rechtswahl anzuwenden wäre. 

(2) Mangels einer Rechtswahl unterliegen Arbeitsverträge und Arbeitsverhältnisse 
dem Recht des Staates, 

1. in dem der Arbeitnehmer in Erfüllung des Vertrages gewöhnlich seine Arbeit 
verrichtet, selbst wenn er vorübergehend in einen anderen Staat entsandt ist, 
oder 

2. in dem sich die Niederlassung befindet, die den Arbeitnehmer eingestellt hat, 
sofern dieser seine Arbeit gewöhnlich nicht in ein und demselben Staat 
verrichtet, 

es sei denn, daß sich aus der Gesamtheit der Umstände ergibt, daß der 
Arbeitsvertrag oder das Arbeitsverhältnis engere Verbindungen zu einem 
anderen Staat aufweist; in diesem Fall ist das Recht dieses anderen Staates 
anzuwenden. 

Artikel 31. Einigung und materielle Wirksamkeit. 

(1) Das Zustandekommen und die Wirksamkeit des Vertrages oder einer seiner 
Bestimmungen beurteilen sich nach dem Recht, das anzuwenden wäre, wenn der 
Vertrag oder die Bestimmung wirksam wäre. (2) Ergibt sich jedoch aus den 
Umständen, daß es nicht gerechtfertigt wäre, die Wirkung des Verhaltens einer 
Partei nach dem in Absatz 1 bezeichneten Recht zu bestimmen, so kann sich 
diese Partei für die Behauptung, sie habe dem Vertrag nicht zugestimmt, auf das 
Recht des Staates ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts berufen.  

Artikel 32. Geltungsbereich des auf den Vertrag anzuwendenden Rechts . 

(1) Das nach den Artikeln 27 bis 30 und nach Artikel 33 Abs. 1 und 2 auf einen 
Vertrag anzuwendende Recht ist insbesondere maßgebend für  



1. seine Auslegung,  

2. die Erfüllung der durch ihn begründeten Verpflichtungen,  

3. die Folgen der vollständigen oder teilweisen Nichterfüllung dieser 
Verpflichtungen einschließlich der Schadensbemessung, soweit sie nach 
Rechtsvorschriften erfolgt, innerhalb der durch das deutsche Verfahrensrecht 
gezogenen Grenzen,  

4. die verschiedenen Arten des Erlöschens der Verpflichtungen sowie die 
Verjährung und die Rechtsverluste, die sich aus dem Ablauf einer Frist ergeben.  

5. die Folgen der Nichtigkeit des Vertrages.  

(2) In bezug auf die Art und Weise der Erfüllung und die vom Gläubiger im Fall 
mangelhafter Erfüllung zu treffenden Maßnahmen ist das Recht des Staates, in 
dem die Erfüllung erfolgt, zu berücksichtigen.  

(3) Das für den Vertrag maßgebende Recht ist insoweit anzuwenden, als es für 
vertragliche Schuldverhältnisse gesetzliche Vermutungen aufstellt oder die 
Beweislast verteilt. Zum Beweis eines Rechtsgeschäfts sind alle Beweismittel des 
deutschen Verfahrensrechts und, sofern dieses nicht entgegensteht, eines der 
nach Artikel 11 und 29 Abs. 3 maßgeblichen Rechte, nach denen das 
Rechtsgeschäft formgültig ist, zulässig.  

Artikel 33. Übertragung der Forderung; gesetzlicher 
Forderungsübergang. 

(1) Bei Abtretung einer Forderung ist für die Verpflichtungen zwischen dem 
bisherigen und dem neuen Gläubiger das Recht maßgebend, dem der Vertrag 
zwischen ihnen unterliegt.  

(2) Das Recht, dem die übertragene Forderung unterliegt, bestimmt ihre 
Übertragbarkeit, das Verhältnis zwischen neuem Gläubiger und Schuldner, die 
Voraussetzungen, unter denen die Übertragung dem Schuldner 
entgegengehalten werden kann, und die befreiende Wirkung einer Leistung durch 
den Schuldner.  

(3) Hat ein Dritter die Verpflichtung, den Gläubiger einer Forderung zu 
befriedigen, so bestimmt das für die Verpflichtung des Dritten maßgebende 
Recht, ob er die Forderung des Gläubigers gegen den Schuldner gemäß dem für 
deren Beziehungen maßgebenden Rechts ganz oder zu einem Teil geltend zu 
machen berechtigt ist. Dies gilt auch, wenn mehrere Personen dieselbe 
Forderung zu erfüllen haben und der Gläubiger von einer dieser Personen 
befriedigt worden ist.  

Artikel 34. Zwingende Vorschriften. 

Dieser Unterabschnitt berührt nicht die Anwendung der Bestimmungen des 
deutschen Rechts, die ohne Rücksicht auf das auf den Vertrag anzuwendende 
Recht den Sachverhalt zwingend regeln. 



Artikel 35. Rück- und Weiterverweisung; Rechtsspaltung. 

(1) Unter dem nach diesem Unterabschnitt anzuwendenden Recht eines Staates 
sind die in diesem Staat geltenden Sachvorschriften zu verstehen. 

(2) Umfaßt ein Staat mehrere Gebietseinheiten, von denen jede für vertragliche 
Schuldverhältnisse ihre eigenen Rechtsvorschriften hat, so gilt für die 
Bestimmung des nach diesem Unterabschnitt anzuwendenden Rechts jede 
Gebietseinheit als Staat. 

Artikel 36. Einheitliche Auslegung.  

Bei der Auslegung und Anwendung der für vertragliche Schuldverhältnisse 
geltenden Vorschriften dieses Kapitels ist zu berücksichtigen, daß die ihnen 
zugrunde liegenden Regelungen des Übereinkommens vom 19. Juni 1980 über 
das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (BGBI. 1986 II S. 
809) in den Vertragsstaaten einheitlich ausgelegt und angewandt werden sollen.  

Artikel 37. Ausnahmen.  

Die Vorschriften dieses Unterabschnitts sind nicht anzuwenden auf  

1. Verpflichtungen aus Wechseln, Schecks und anderen Inhaber- oder 
Orderpapieren, sofern die Verpflichtungen aus diesen anderen Wertpapieren aus 
deren Handelbarkeit entstehen; 

2. Fragen betreffend das Gesellschaftsrecht, das Vereinsrecht und das Recht der 
juristischen Personen, wie zum Beispiel die Errichtung, die Rechts- und 
Handlungsfähigkeit, die innere Verfassung und die Auflösung von Gesellschaften, 
Vereinen und juristischen Personen sowie die persönliche gesetzliche Haftung der 
Gesellschafter und der Organe für die Schulden der Gesellschaft, des Vereins 
oder der juristischen Person; 

3. die Frage, ob ein Vertreter die Person, für deren Rechnung er zu handeln 
vorgibt, Dritten gegenüber verpflichten kann, oder ob das Organ einer 
Gesellschaft, eines Vereins oder einer juristischen Person diese Gesellschaft, 
diesen Verein oder diese juristische Person gegenüber Dritten verpflichten kann; 

4. Versicherungsverträge, die in dem Geltungsbereich des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum belegende Risiken decken, mit Ausnahme von 
Rückversicherungsverträgen. Ist zu entscheiden, ob ein Risiko in diesem Gebiet 
belegen ist, so wendet das Gericht sein Recht an. 


